
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Handwerkerleistungen können bei der Einkommensteuerveranlagung – unter weite-
ren Voraussetzungen – steuerlich berücksichtigt werden.

In einem vom Bundesfi nanzhof (BFH) entschiedenen Fall nahmen Steuerpfl ichtige 
Handwerkerleistungen für Renovierungsmaßnahmen in Anspruch. Die geltend ge-

machte Steuerermäßigung in Höhe von damals 600 € (ab 1.1.2009 = bis 1.200 €) wirkte sich 
steuerlich nicht aus, weil die Einkommensteuer aufgrund des zu versteuernden Einkommens auf 
0 € festzusetzen war. Die Steuerpfl ichtigen begehrten deshalb, den steuerlich nicht absetzbaren 
Betrag  – den sog. Anrechnungsüberhang – als negative Einkommensteuer zu erstatten. Hilfs-
weise sollte ein Anrechnungsüberhang festgestellt werden, der in andere Veranlagungszeiträume 
zurück- bzw. vorgetragen werden kann.

Der BFH war der Auffassung, dass die Steuerpfl ichtigen weder die Erstattung eines solchen An-
rechnungsüberhangs noch die Feststellung einer rück- oder vortragsfähigen Steuerermäßigung 
beanspruchen können. Es ist gleichheitsrechtlich nicht geboten, die geminderte fi nanzielle Leis-
tungsfähigkeit des Steuerpfl ichtigen über die Festsetzung einer Einkommensteuer in Höhe von 0 € 
hinaus zu berücksichtigen. Die weitgehende Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers lässt es auch 
zu, von einem Rück-  oder Vortrag eines ganz oder teilweise nicht ausgenutzten Steuerermäßi-
gungsbetrags abzusehen. 

Der Bundesrat hat am 3.4.2009 dem Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bil-
MoG) zugestimmt. Dadurch werden mittelständische Einzelkaufl eute, die für zwei 
aufeinanderfolgende Geschäftsjahre bestimmte Schwellenwerte (500.000 € Umsatz 
und 50.000 € Gewinn pro Geschäftsjahr) nicht überschreiten, rückwirkend für das 

Geschäftsjahr 2008 von der Verpfl ichtung zur Buchführung, Inventur und Bilanzierung nach den 
handelsrechtlichen Vorschriften befreit. Diese Buchführungserleichterungen gelten jedoch weder 
für Personen- noch für Kapitalgesellschaften.

1. Verfall eines nicht ausgenutzten 
Steuerermäßigungsbetrags für 

Handwerkerleistungen

2. Neues Bilanzrecht 
verabschiedet 

Juni 2009

1. Verfall eines nicht ausgenutzten Steuerermäßi-
gungsbetrags für Handwerkerleistungen
Neues Bilanzrecht verabschiedet2. 
Teilwertabschreibung bei börsennotierten Aktien, 3. 
die als Finanzanlage gehalten werden
Anrechnung von Erträgen aus Solarstromanlagen 4. 
auf die Rente
(Not-)Rückkauf von Lebensversiche rungen vor 5. 
Ablauf der 12 Jahre steuerpfl ichtig

Steuerliche Berücksichtigung von Verlusten bei 6. 
Rückkauf von Lebensversicherungen 
Umsatzsteuerrechtliche Behandlung des Legens 7. 
von Hauswasseranschlüssen
Geschäftsführerhaftung für Umsatzsteuerschulden8. 
Werbungskostenabzug für Depotgebühren 9. 
des Jahres 2008

Inhaltsverzeichnis

Petersen   Partner
	 Im Alten Gemeindehaus Kronshagen	 Kieler Straße 72 . 24119 Kronshagen
	 Telefon	 0431-670080
	 Telefax	 0431-678797
	 e-mail	 info@stb-petersen.de
	 homepage	 www.stb-petersen.de

S t e u e r b e r a t e r  G b R

Altes
Gemeindehaus
Kronshagen



Für Kapitalgesellschaften wie AG und GmbH sind aber ebenfalls Befreiungen und Erleichterungen 
bei der Bilanzierung vorgesehen. 

Kleine Kapitalgesellschaften brauchen ihren Jahresabschluss nicht von einem Abschlussprüfer 
prüfen zu lassen und müssen nur die Bilanz, nicht aber die Gewinn- und Verlustrechnung offenle-
gen. Mittelgroße Kapitalgesellschaften können auf eine Reihe von Angaben verzichten, die große 
Kapitalgesellschaften machen müssen, und dürfen Bilanzpositionen zusammenfassen. 

Als klein gelten künftig Kapitalgesellschaften, die nicht mehr als rd. 4,8 Mio. Euro Bilanzsumme 
(bisher rd. 4 Mio. Euro), rd. 9,8 Mio. Euro Umsatzerlöse (bisher rd. 8 Mio. Euro) bzw. 50 Arbeitneh-
mer im Jahresdurchschnitt aufweisen. Von den Kriterien muss eine Kapitalgesellschaft mindestens 
zwei erfüllen, um als klein zu gelten. Als mittelgroß gelten künftig solche Kapitalgesellschaften, 
die nicht mehr als rd. 19,2 Mio. Euro Bilanzsumme (bisher rd. 16 Mio. Euro), rd. 38,5 Mio. Euro 
Umsatzerlöse (bisher rd. 32 Mio. Euro) bzw. 250 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt aufweisen.

Die neuen Bilanzierungsregelungen sind verpfl ichtend für Geschäftsjahre ab dem 1.1.2010 an-
zuwenden. Sie können freiwillig bereits für den Abschluss 2009 angewendet werden. Die Bi-
lanzierungserleichterungen für kleine und mittelgroße Unternehmen können – soweit dies noch 
möglich ist – schon für das Geschäftsjahr 2008 in Anspruch genommen werden.

Bei börsennotierten Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die als Finanzanlage ge-
halten werden, ist von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen, 
wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter die Anschaffungskosten gesunken 
ist und zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung keine konkreten Anhaltspunkte für eine 
alsbaldige Wertaufholung vorliegen. 

Der Bundesfi nanzhof hat in seiner Entscheidung vom 26.9.2009 offengelassen, ob jedwedes Ab-
sinken des Kurswerts unter die Anschaffungskosten zu einer Teilwertabschreibung führt oder ob 
Wertveränderungen innerhalb einer gewissen „Bandbreite“ als nur vorübergehende, nicht zu einer 
Teilwertabschreibung berechtigende Wertschwankungen zu beurteilen sind.

Das Bundesfi nanzministerium teilt nunmehr in einem Schreiben vom 26.3.2009 mit, dass es dieses 
Urteil, das nur die Bewertung von börsennotierten Anteilen, die im Anlagevermögen gehalten 
werden, betrifft, prinzipiell über den entschiedenen Einzelfall hinaus akzeptiert. Von einer vor-
aussichtlich dauernden Wertminderung ist demnach nur dann auszugehen, wenn der Börsenkurs 
von börsennotierten Aktien zu dem jeweils aktuellen Bilanzstichtag um mehr als 40 % oder zu 
dem jeweils aktuellen Bilanzstichtag und dem vorangegangenen Bilanzstichtag um mehr als 25 % 
unter die Anschaffungskosten gesunken ist. Die Regelungen dieses Schreibens können frühestens 
in der ersten nach dem 26.9.2007 aufzustellenden Bilanz berücksichtigt werden.

Wurde die Teilwertabschreibung von börsennotierten Anteilen, die im Anlagevermögen gehalten 
werden, bereits in einer vor dem 26.9.2007 aufgestellten Bilanz entsprechend den Urteilsgrund-
sätzen gebildet, bleibt dieser Ansatz bestehen. Eine Änderung des Bilanzpostens für vor diesem 
Zeitpunkt aufgestellte Bilanzen ist im Rahmen einer Bilanzberichtigung möglich.

Einkünfte aus dem Betrieb von Solarstromanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz, die als Einkünfte aus Gewerbebetrieben gelten, sind voll anrechnungsfähige 
Beträge im Rahmen der Hinzuverdienstgrenze bei der vorgezogenen Altersrente.

Die Bundesregierung sieht in einer veröffentlichten Bundestagsdrucksache derzeit 
keinen Grund, Erträge aus Solarstromanlagen aus der Anrechnung auf vorgezogene Altersrenten 
herauszunehmen. Sie sieht auch keinen Handlungsbedarf dafür, Betreiber einer Solarstromanlage 
steuerlich besser zu stellen als jeden anderen Gewerbetreibenden.  Das verbiete der einkommen-
steuerliche Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit des Einzelnen, schreibt die 
Regierung. Für die Anrechnung solcher Einkünfte als Hinzuverdienst bei der Rente gelte die volle 
Parallelität von Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht. 

Zinsen aus den Sparanteilen, die in den Beiträgen zu Versicherungen auf den Er-
lebens- oder Todesfall enthalten sind, sind grundsätzlich steuerpfl ichtig. Dies gilt 
jedoch nicht für Zinsen aus vor dem 1.1.2005 abgeschlossenen Kapitallebens-
versicherungen und aufgeschobenen Rentenversicherungen, die im Versicherungsfall 
oder im Fall des Rückkaufs des Vertrages nach Ablauf von 12 Jahren seit dem Ver-
tragsschluss ausgezahlt werden.
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Nach einem Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen (FG) sind jedoch auch bei vor dem 1.1.2005 
abgeschlossenen Kapitallebens versicherungen und aufgeschobenen Rentenversicherungen die 
Zinserträge aus einer – vor Ablauf von 12 Jahren gekündigten – Lebensversicherung, unbe-
schadet des Grundes, der zur Kündigung geführt hat, einkommensteuerpfl ichtig.

Eine Differenzierung des Eintritts der Steuerpfl icht entsprechender Zinsen danach, wer aus wel-
chem Grund die Kündigung des Versicherungsvertrages letztlich veranlasst bzw. ausgesprochen 
hat, ist im Gesetz nicht vorgesehen. Insoweit ist allein der zeitliche Faktor, nämlich das Bestehen 
des Versicherungsvertrages über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren bzw. die Auszahlung der 
Versicherungssumme nach Ablauf dieses Zeitraums, für die Frage der Steuerfreiheit maßgebend.

Auch der Einwand, die zur Auszahlung gelangten Beträge unterschritten die an den Versicherer 
geleisteten Einzahlungen, sodass es schon aus diesem Grund an einem Zufl uss von Einnahmen aus 
Kapitalvermögen fehle, fand vor dem FG kein Gehör.

Ein Verlust aus der vorzeitigen Kündigung (= Rückkauf) einer Lebensversicherung 
ergibt sich immer dann, wenn die geleisteten Versicherungsbeiträge den Rückkaufs-
wert der Versicherung übersteigen. Der Rückkaufswert einer Lebensversicherung ist 
in den ersten Jahren in der Regel geringer als die eingezahlten Beträge, da diese 
neben einem Spar- und einem Risikoanteil auch einen Kostenanteil (Verwaltungs-

ausgaben des Versicherungsunternehmens, Abschluss- und Inkassokosten) enthalten, der ebenso 
wie der Risikoanteil bei Ermittlung des Rückkaufwerts keine Berücksichtigung fi ndet. Die Berück-
sichtigungsfähigkeit eines solchen Verlustes stellt sich wie folgt dar:

Lebensversicherungen vor dem 1.1.2005• : Nach der bis 31.12.2004 geltenden Fassung des 
Einkommensteuerrechts waren die rechnungs- und außerrechnungsmäßigen Zinsen aus dem 
Sparanteil von Lebensversicherungen insbesondere dann steuerpfl ichtig, wenn der Vertrag vor 
Ablauf von 12 Jahren zurückgekauft wurde. Abschluss-, Vertriebs- und Verwaltungskosten der 
Versicherungsgesellschaft sind beim Versicherungsnehmer in diesen Fällen keine Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Die Abschlusskosten (Vermittlungsgebühr) 
gehören zu den nicht abzugsfähigen Anschaffungsnebenkosten. Ist der Rückkaufswert gerin-
ger als die gezahlten Beiträge, ist dieser „Verlust” der Vermögensebene zuzuordnen und daher 
nicht abzugsfähig.

Lebensversicherungen nach dem 31.12.2004• : Nach der ab 2005 geltenden Fassung des 
Einkommensteuergesetzes sind die Einnahmen aus Kapitalvermögen der Unterschiedsbetrag 
zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der hierauf entrichteten Versicherungs-
beiträge. Zu den vom Steuerpfl ichtigen entrichteten Beiträgen gehören auch die Ausferti-
gungsgebühr, Abschlussgebühr und die Versicherungssteuer. Eine Vermittlungsprovision, die 
vom Versicherungsnehmer aufgrund eines gesonderten Vertrages an einen Versicherungsver-
mittler gezahlt wird, ist bei der Berechnung des Unterschiedsbetrags (zusätzlich) ertragsmin-
dernd anzusetzen. Insbesondere in den Fällen eines frühzeitigen Rückkaufs des Versicherungs-
vertrags kann es daher zu einem negativen Unterschiedsbetrag kommen, der auch steuerlich 
zu berücksichtigen ist.

In zwei Urteilen vom 8.10.2008 hat der Bundesfi nanzhof (BFH) entschieden, dass 
das Legen eines Hausanschlusses durch ein Wasserversorgungsunternehmen gegen 
gesondert berechnetes Entgelt als eigenständige Leistung dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz von zzt. 7 % unterliegt. Dies gilt unabhängig davon, ob die Anschlussleis-
tung an den späteren Wasserbezieher oder einen Dritten (z. B. einen Bauunternehmer 
oder Bauträger) erbracht wird. Das Bundesfi nanzministerium stellt klar:

Person des leistenden Unternehmers:•  Für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes müs-
sen die Hauswasseranschlussleistung und die Wasserbereitstellung durch ein und denselben 
Unternehmer erfolgen.
Bauleistung:•  Das Verlegen von Hausanschlüssen durch das Vorsorgungsunternehmen stellt 
eine Bauleistung dar, wenn es sich hierbei um eine eigenständige Leistung handelt. Diese 
Rechtslage wird durch die o. g. Rechtsprechung des BFH nicht berührt. Die Entscheidungen 
des BFH haben ausschließlich Bedeutung für Zwecke des ermäßigten Steuersatzes. 
Personenidentität aufseiten des Leistungsempfängers:•  Eine Personenidentität auf der Emp-
fängerseite ist für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes nicht notwendig.
Anschlussbeiträge/Baukostenbeiträge: • Für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes ist 
allein entscheidend, ob die Zahlung ein Entgelt für die Verschaffung der Möglichkeit zum An-
schluss an das Versorgungsnetz durch den Wasserversorgungsunternehmer ist. Die Bezeich-
nung bzw. die den Bescheid erlassende Behörde ist dabei unerheblich. 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.), 
Einkommensteuer, Soli-Zuschlag, Kirchensteuer, 
Körperschaftsteuer 
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Sozialversicherungsbeiträge 26.6.2009

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2009 = 1,62 %  1.7. – 31.12.2008 = 3,19 %  1.1. – 30.6.2008 = 3,32 %
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

März = 106,8; Februar = 106,9; Januar = 106,3; Dezember 2008 = 106,8; November = 106,5
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Bitte beachten Sie, dass diese Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen können! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksich-
tigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Sonstige Leistungen (Reparatur- und Wartungsleistungen):•  Reparatur-, Wartungs- und 
ähnliche Leistungen an den Hausanschlüssen durch den Wasserversorger unterliegen dem 
ermäßigten Steuersatz. Dies gilt auch dann, wenn diese Unterhaltungskosten gesondert in 
Rechnung gestellt werden, da diese nicht als selbstständige Hauptleistung beurteilt werden. 
Übergangsregelung:•  Für vor dem 1.7.2009 ausgeführte Leistungen wird es – auch für Zwecke 
des Vorsteuerabzugs des Leistungsempfängers – nicht beanstandet, wenn sich der leistende 
Unternehmer auf die entgegenstehenden Regelungen beruft.

Anmerkung: Besteht kein Vorsteuerabzugsrecht oder ist die Widerspruchsfrist abgelaufen, sollte 
die Übergangsregelung nicht akzeptiert und eine Änderung der Rechnung gefordert werden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs (BFH) ist zwar generell davon aus-
zugehen, dass der Geschäftsführer einer GmbH, der die Sachkunde eines ihm als 
zuverlässig bekannten steuerlichen Beraters in Anspruch nimmt, sich auf diesen ver-
lässt und bei gewissenhafter Ausübung seiner Überwachungspfl ichten keinen Anlass 
fi ndet, die steuerliche Korrektheit der Arbeit des steuerlichen Beraters infrage zu 
stellen, nicht grob fahrlässig handelt. 

Allerdings darf der Geschäftsführer nach einem Beschluss des BFH vom 26.11.2008 nicht blind auf 
die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung eines für die GmbH tätigen Dritten vertrauen und auf 
eine Überwachung gänzlich verzichten. Vielmehr muss er sich fortlaufend über den Geschäfts-
gang unterrichten, sodass ihm Unregelmäßigkeiten nicht über einen längeren Zeitraum verborgen 
bleiben können. Welche Überwachungsmaßnahmen von einem Geschäftsführer zu treffen sind, 
wenn er die Erledigung der steuerlichen Angelegenheiten auf Mitarbeiter überträgt, hängt weit-
gehend von den Umständen des Einzelfalls ab. 

Er handelt aber grob fahrlässig, wenn er sich nicht zumindest stichprobenartig über die Verbu-
chung von Geschäftsvorfällen mit herausgehobenen steuerlichen Auswirkungen bei Ausfuhrliefe-
rungen selbst kümmert, die in der Buchführung überhaupt nicht oder nur mangelhaft nachvoll-
zogen werden können. 

Für Depotgebühren und andere im Zusammenhang mit der Konto- und Depotführung 
regelmäßig wiederkehrende Leistungen gilt ein sog. Zehn-Tage-Zeitraum. Sie gelten 
in dem Jahr als abgefl ossen, zu dem sie wirtschaftlich gehören, und werden demnach 
steuerlich auch diesem Jahr zugeordnet.

In der Praxis kommt es regelmäßig vor, dass Depotgebühren erst nach dem Zehn-Tage-Zeitraum 
für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben dem Kunden belastet werden. Werden diese Aufwen-
dungen zum Jahreswechsel 2008/2009 getätigt, handelt es sich um nachträgliche Werbungskos-
ten des Jahres 2008, die in 2009 abfl ießen.

Da ab dem 1.1.2009 die Werbungskosten nur in Höhe des Sparer-Pauschbetrages pauschal be-
rücksichtigt werden, ist es nach Auffassung des Bundesfi nanzministeriums sachgerecht, den Zehn-
Tage-Zeitraum bis zum 31.1.2009 zu verlängern. Aus Vereinfachungsgründen soll dabei auch auf 
Zuordnung der einzelnen Werbungskosten verzichtet werden. Somit zählen auch Gebühren für 
das Aktiendepot in voller Höhe, obwohl die Dividenden nur zur Hälfte steuerpfl ichtig sind.
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